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Sehr geehrte Damen und Herren,

die große Teilnahme an Demonstrationen unterschiedlichs-

ter Art zeigt, wie groß das Interesse der Menschen ist, sich

zu artikulieren. Da sie nicht immer selbst sprechen wollen,

schließen sie sich der einen oder anderen Bewegung an.

Die Tatsache, dass dies vom Grundgesetz in jeder Hinsicht

geschützt ist und dass dies immer mit der persönlichen

Integrität verbunden ist, verdeutlicht das hohe Gut der

Freiheit und Demokratie. Jeder hat was zu sagen. Wir

müssen uns nur zuhören. Das gilt für die Vergangenheit,

als auch für die Zukunft und zeigt sich in der gegenwärti-

gen Würdigung des Kriegsendes vor 70 Jahren.

Frieden und Freiheit gehören zusammen, sind aber zu

keiner Zeit eine Selbstverständlichkeit, wie uns Europa und

die Welt aktuell lehren.

Bemerkenswert war für mich persönlich die rasche Regie-

rungsbildung in Griechenland- was bedeutet das jetzt für

Europa? Nicht überraschend war andererseits das Links-

Rechts- Bündnis. Der Kreis der Demokratie führt den linken

und den rechten Flügel, wenn sie nur konsequent genug

sind, zu einem vollen Kreis zusammen, weil sich ihre Inte-

ressen unmissverständlich berühren. Ich hoffe, dass Euro-

pa stark bleibt und die vereinbarten Prinzipien durchsetzt-

davon profitieren alle Länder. Das zeigt sich aktuell im ESF-

Programm für den Zeitraum 2014-2020. Allein die Förder-

programme aus dem Bereich Arbeit und Soziales werden

weiterhin in unserer Region dringend gebraucht. Sie finden

diese in der Anlage.

2015 wird für die internationale Entwicklungszusammen-

arbeit besondere Bedeutung haben. Entwicklungspolitik ist

kein Nischenthema. Ihre Unzulänglichkeiten kommen uns

jeden Tag näher. Die Flüchtlingsdramen im Mittelmeer und

gescheiterte Staaten als Brutstätte von Terror, belegen

eindringlich, wie wenig nachhaltig viele frühere Entwick-

lungsmaßnahmen mit unserem Steuergeld waren. Große

Teile von Afrika scheinen ein ökonomischer und sicher-

heitspolitischer Problemfall zu bleiben- und das trotz milli-

ardenschwerer Hilfen. Hier ist ein konsequentes Umden-

ken angesagt: weg vom bloßen Hilfeempfänger hin zu

einem zukunftsfähigen Wirtschaftspartner. Das bedeutet,

Stärkung der Eigenverantwortung, Chancengleichheit und

Selbsthilfemöglichkeiten- national wie international. 2015

ist im vollen Gang und wird wieder arbeitsreich.

Ich wünsche ein erholsames Wochenende

Ihre



I. Allgemeine Lage

1. Europa und die Welt.

Wichtig ist es, dass Menschen erst gar nicht ihre Heimat verlassen müssen, dass die Weltge-

meinschaft verbrecherischen Regimen und Organisationen entschieden entgegentritt. Deswe-

gen ist es richtig, wenn wir in dieser Woche durch die Ausbildungsunterstützung der Sicher-

heitskräfte der Regierung der Region Kurdistan-Irak und der irakischen Streitkräfte Verantwor-

tung übernehmen. Die internationale Hilfe hat dazu beigetragen, der Terrormiliz IS die hart

umkämpfte Stadt Kobane wieder zu entreißen. Wie schon in der Region Kurdistan-Irak ist es

gelungen, die Wucht des Angriffs der Islamisten zu brechen und sie aus erobertem Gebiet

wieder zu verdrängen. Der Terror darf und er wird nicht gewinnen.

Mit Schrecken registrieren wir die neuen Gewaltexzesse in der Ostukraine. Alle, die vorschnell

ein Ende der deutlich wirksamen Sanktionen gegen Russland fordern, müssen sich mit der

unbestechlichen Lageanalyse der OSZE befassen. Die von Russland gedeckten und unter-

stützten Rebellen in der Ostukraine haben nicht nur die Friedensgespräche abgebrochen, sie

sind auch für eine erneute Eskalation und Ausweitung der Kämpfe nach Mariupol verantwort-

lich. Sollte Präsident Putin dieser Eskalation keinen Einhalt gebieten, muss die Verschärfung

der Sanktionen erwogen werden. Verantwortung heißt hier, dass wir beharrlich an einer Lö-

sung arbeiten, die den Menschen in der Ukraine den Frieden zurückbringt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zu Recht eine friedlichen Lösung angemahnt und die Um-

setzung der Minsker Vereinbarung vom September gefordert. Die Waffenruhe muss eingehal-

ten und neue Eskalationen müssen vermieden werden.

2. Europa nach Griechenlandwahl.

Von völlig anderer Art sind die Herausforderungen, die sich innerhalb der EU stellen. Denken

wir nur an die geldpolitischen Beschlüsse der EZB oder der Schweizerischen Nationalbank.

Und mit Blick nach Griechenland ist es schon erstaunlich, wie schnell sich linke Wahlsieger

und rechte Populisten zu einer Regierung zusammenfinden. Erstaunlich, wer bei uns in

Deutschland diesen Wahlsieg bejubelt hat. Extreme sind sich ganz offenbar doch näher, als

viele wahr haben wollen.

Ebenso wahr ist aber auch: Nicht die Troika, Brüssel oder Berlin sind schuld an der griechi-

schen Misere, sondern das jahrzehntelange Versagen der Eliten Griechenlands. Und weiter

gilt: Die neue griechische Regierung ist genauso an die Verträge gebunden, die das Land mit

seinen europäischen Partnern eingegangen ist, wie jede Vorgängerregierung auch. Das unter-

scheidet das heutige vom früheren Europa.

3. Gute Verfassung der deutschen Wirtschaft weiter stärken.

Der Jahreswirtschaftsbericht 2015 der Bundesregierung umreißt die Grundlagen der Wirt-

schafts- und Finanzpolitik in diesem Jahr. Wir können feststellen, dass unter der unionsgeführ-

ten Bundesregierung das deutsche Wirtschaftswachstum trotz der weiter schwelenden gepoli-

tischen Risiken wieder an Dynamik gewinnt. Die entscheidenden Antriebskräfte sind ein star-



ker Arbeitsmarkt und steigende verfügbare Einkommen. Mit 42,7 Millionen Erwerbstätigen im

vergangenen Jahr hat Deutschland zum achten Mal in Folge einen neuen Beschäftigungsre-

kord erreicht - und die hohe Zahl offener Stellen weist auf weiter steigende Arbeitsnachfrage

hin.

Wir müssen nun also die gute wirtschaftliche Verfassung unseres Landes erhalten und mög-

lichst weiter ausbauen. Es ist daher erfreulich, dass wir unseren Koalitionspartner auch mittel-

fristig von der schwarzen Null überzeugen konnten und auf dieser Grundlage nun über private

und öffentliche Zukunftsinvestitionen sprechen können. Ebenso erfreulich ist es, dass unser

Koalitionspartner inzwischen die Bedeutung von Strukturreformen in Deutschland und Europa

anerkennt. Denn Investitionen können nur dann erfolgreich sein, wenn die unternehmerischen

und wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen stimmen. Vor diesen Hintergrund trägt der

diesjährige Jahreswirtschaftsbericht den Titel „Investieren in Deutschlands und Europas Zu-

kunft“.

Konsens konnte die Bundesregierung insbesondere darüber herstellen, eine mittelstands-

freundlich ausgestaltete Erbschaft- und Schenkungsteuer zu erhalten, die kalte Progression

möglichst in dieser Wahlperiode zu mildern, mit einem Tarifeinheitsgesetz Tarifkollisionen auf-

zulösen, flexiblere Beschäftigungsoptionen im Alter zu prüfen, den Bürokratieabbau insbeson-

dere durch Einführung einer „One in-One out“-Regelung voranzubringen und vor allem auch

die transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) erfolgreich abschließen zu

wollen. Gepaart mit sinnvollen Zukunftsinvestitionen werden diese Maßnahmen nachhaltig zu

Wachstum und Beschäftigung beitragen.

4. Entschlossen gegen Islamisten.

Seit 2012 und verstärkt seit 2013 sind mindestens 600 Islamisten, davon mehr als die Hälfte

deutsche Staatsbürger, aus Deutschland in Richtung Syrien und Irak ausgereist, wo von der

Anwesenheit von mehr als 3.400 Kämpfern allein aus Europa auszugehen ist. Viele von ihnen

wurden militärisch ausgebildet und haben in dieser Region an Kämpfen teilgenommen.

Die Ausreise von Kämpfern aus Deutschland in Krisenregionen trägt zur Destabilisierung staat-

licher und ziviler Strukturen in diesen Krisengebieten und zur Stärkung terroristischer Struktu-

ren vor Ort bei. Sie geht mit Straftaten im Ausland einher und berührt erhebliche Belange der

Bundesrepublik Deutschland. Die Rückreise dieser Personen gefährdet die innere Sicherheit

Deutschlands. Es besteht ein erhebliches Risiko, dass kampferprobte Rückkehrer in Deutsch-

land aktiv werden und Anschläge planen.

Nach geltendem Recht kann diesen Gefährdern bereits heute der Reisepass entzogen werden.

Zukünftig gilt dieses auch für den Personalausweis, um Ausreisen in Krisengebiete, etwa über

die Türkei, effektiver unterbinden zu können. Ein Ersatz-Personalausweis wird als Identifikati-

onsnachweis ausgestellt. Dieses ist kein Allheilmittel gegen den Terror, aber wir müssen alles

tun, um Terroranschläge zu verhindern. Dazu gehört auch, den Versuch der Ausreise mit terro-

ristischen Motiven unter Strafe zu stellen und terroristischen Vereinigungen ihre finanzielle

Grundlage zu entziehen.



Auch benötigen wir dringend Mindestfristen zur Speicherung von Verbindungsdaten. Es ist

nicht nachvollziehbar, dass 23 EU-Mitgliedstaaten auf dieses Mittel zur Terrorbekämpfung set-

zen, Deutschland aber weiterhin darauf verzichtet. Wir halten es zudem für richtig, die Sympa-

thiewerbung für Terrorvereinigungen wieder unter Strafe zu stellen.

II. Die Woche im Parlament

1. Regierungserklärung durch den Bundesminister für Wirtschaft und Energie - Investieren in

Deutschlands und Europas Zukunft. Der Vizekanzler wird in seiner Regierungserklärung den am

Vortag vom Kabinett beschlossenen Jahreswirtschaftsbericht 2015 der Bundesregierung erläu-

tern. Die Bundesregierung stellt darin die gesamtwirtschaftlichen Orientierungsdaten für die-

ses Jahr zu Verfügung. Überdies stellt sie ihre wirtschafts- und finanzpolitischen Themen-

schwerpunkte dar und nimmt zum Jahresgutachten 2014/2015 des Sachverständigenrates zur

Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Stellung.

2. Gesetz zur Steigerung der Attraktivität des Dienstes in der Bundeswehr (Bundeswehr-

Attraktivitätssteigerungsgesetz – BwAttraktStG). Der Gesetzesentwurf, den wir in erster Lesung

beraten, sieht 22 konkrete Einzelmaßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Dienstes in

der Bundeswehr vor. Drei Kernbereiche der Streitkräfte sind hiervon berührt, nämlich neben

den Arbeitsbedingungen auch die Vergütungen und die sozialen Absicherungen. So wollen

wir sicherstellen, dass der Dienst in unseren Streitkräften weiterhin eine ausreichende Anzahl

von Bewerbern anspricht.

3. Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in

der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst. Mit dem Gesetzentwurf, der in die erste Lesung

geht, setzen wir die im Koalitionsvertrag vereinbarte Regelung um. In diesem Zusammenhang

debattieren wir zudem den Zweiten Erfahrungsbericht der Bundesregierung zum Bundesgleich-

stellungsgesetz (Berichtszeitraum: 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2009) und den Fünften Gremien-

bericht der Bundesregierung zum Bundesgremienbesetzungsgesetz (Berichtszeitraum: 30. Juni

2005 bis 30. Juni 2009). Beide Berichte weisen den noch immer zu geringen Frauenanteil

insbesondere in höheren Führungspositionen der Bundesverwaltung wie auch in den durch

die Bundesregierung zu besetzenden Gremien auf.

4. Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates

vom 16. April 2014 über Einlagensicherungssysteme (DGSD-Umsetzungsgesetz). Wir beraten

den Gesetzesentwurf in erster Lesung. Er soll die EU-Richtlinie zur Einlagensicherung in deut-

sches Recht überführen. Die etablierten Strukturen der deutschen Einlagensicherung sollen

dabei erhalten bleiben. Die Regelungen zum Anlegerschutz, die bisher zusammen mit der Ein-

lagensicherung in einem Gesetz zusammengefasst waren, sollen inhaltlich unverändert in ei-

nem eigenen Gesetz fortgeführt werden. Dafür erfolgt eine Anpassung und Umbenennung

des bisherigen Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz in Anlegerentschädi-

gungsgesetz.

5. Ausbildungsunterstützung der Sicherheitskräfte der Regierung der Region Kurdistan-Irak und der

irakischen Streitkräfte. Wir unterstützen den Antrag der Bundesregierung, erstmals eine Beteili-

gung bewaffneter deutscher Streitkräfte zur Ausbildungsunterstützung von irakischen Sicher-



heitskräften zuzulassen. Bei dem Einsatz sollen sowohl Kräfte der Region Kurdistan-Irak als

auch die irakischen Streitkräfte berücksichtigt werden. Bis zu 100 Soldaten der Bundeswehr

sollen zunächst bis zum 31.1.2016 eingesetzt werden können. Auf diese Weise trägt

Deutschland effektiv zum Kampf gegen die Terrororganisation IS bei. Diese stellt nach einer

Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen eine Bedrohung für den Weltfrieden

und die internationale Sicherheit dar. Die Hilfe aus Deutschland ist gerade in der Region Kur-

distan-Irak sehr gesucht und hochwillkommen. Sie ist eingebettet in ein umfassendes Pro-

gramm zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit, zur humanitären Nothilfe und zur Ausrüstungs-

hilfe. Die Abstimmung über das Mandat erfolgt namentlich.

6. Fortsetzung der Entsendung bewaffneter deutscher Streitkräfte zur Verstärkung der Integrierten

Luftverteidigung der NATO auf Ersuchen der Türkei und auf Grundlage des Rechts auf kollektive

Selbstverteidigung (Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen) sowie des Beschlusses des

Nordatlantikrates vom 4. Dezember 2012. Angesichts des eskalierenden Bürgerkrieges und der

zunehmenden Bedrohung durch die Terrororganisation IS besteht weiter das Risiko, dass der

Konflikt in Syrien auf die benachbarte Türkei ausgreift. Zwar ist die Bedrohung durch ballisti-

sche Kurzstreckenraketen nach der Vernichtung des syrischen Chemiewaffenpotentials ge-

sunken, diese Raketen können aber weiterhin nahezu das gesamte türkische Staatsgebiet er-

reichen. Da die Türkei selbst keine Systeme zur Abwehr ballistischer Raketen hat, leistet die

Bundeswehr im Rahmen der kollektiven Selbstverteidigung weiterhin einen wichtigen Dienst in

der NATO-Mission „active fence“. Wir wollen daher der Verlängerung des deutschen Beitrags

in dieser Mission, für den bis zu 400 Soldaten eingesetzt werden können, in namentlicher Ab-

stimmung zustimmen.

7. Drittes Gesetz zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes. Mit dem Gesetzentwurf, der die

Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs betrifft, wollen wir die bisherige Regelung

bei der Dynamisierung der Bundesmittel um ein Jahr fortschreiben. 1,5 Prozent bzw. 109 Mio.

Euro stehen dafür zur Verfügung. Weitergehende Wünsche der Länder werden im Rahmen

der Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen zu diskutieren sein.

8. Gesetz zur Änderung des Personalausweisgesetzes zur Einführung eines Ersatz-

Personalausweises und zur Änderung des Passgesetzes. Wir schaffen die Voraussetzung dafür,

dass Personen, denen die Ausreise aus Deutschland untersagt ist, auch tatsächlich nicht aus-

reisen können. Neben dem Entzug des Reisepasses kann ihnen damit auch ein Ersatz-

Personalausweis ausgestellt werden, der ein Verlassen Deutschlands nicht erlaubt.

9. Aufarbeitung von sexuellem Kindesmissbrauch sicherstellen. Anlässlich des fünften Jahrestages

der Aufdeckung des sexuellen Missbrauchs am Berliner Canisius-Kolleg unterstreichen wir die

Notwendigkeit, alle Fälle sexuellen Missbrauchs, insbesondere an Kindern und Jugendlichen,

aufzuklären und aufzuarbeiten. Das Canisius-Kolleg, an dem ein engagierter Rektor vorbehalt-

los zur Aufarbeitung beigetragen hat, ist hier vorbildlich. Wir debattieren dabei die Sicherstel-

lung der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch durch eine Kommission beim Unabhängigen

Beauftragten für sexuellen Kindesmissbrauch im Deutschen Bundestag.

10. Gesetz zu dem Abkommen vom 5. Dezember 2014 zwischen der Bundesrepublik Deutschland

und der Republik Polen zum Export besonderer Leistungen für berechtigte Personen, die im Ho-

heitsgebiet der Republik Polen wohnhaft sind. Das Abkommen, dessen Ratifizierung wir in ers-



ter Lesung beraten, regelt die Zahlungen von sogenannten Ghettorenten an in Polen wohnen-

de Menschen. Es durchbricht mit der Übernahme der Zahlungen durch die Bundesrepublik

Deutschland einmalig das Prinzip der Lastenverteilung zwischen den Staaten, das ansonsten

unangetastet bleibt. Eine Lücke bei der Auszahlung der im letzten Jahr vereinbarten sog. Ghet-

torenten wird so geschlossen.

11. Technikfolgenabschätzung (TA) Climate Engineering. Wir begrüßen den Bericht, der umfassend

über den Wissensstand sowie die Chancen und Risiken des aktiven menschlichen Eingreifens

in das Klimasystem informiert. Der Bericht befasst sich zudem mit Entscheidungskriterien, aus

denen heraus ein solches Eingreifen erfolgen könnte, sowie mit den rechtlichen Rahmenbe-

dingungen hierfür. Die Studie liefert damit eine wesentliche Grundlage für die Versachlichung

der Debatte – und unterstreicht die Notwendigkeit von politischen Entscheidungen zu den

Fragen, die nicht im Rahmen einer rein wissenschaftlichen Diskussion gelöst werden können.

III. Daten und Fakten

1. Preise für landwirtschaftliche Flächen steigen. Die Kaufpreise für landwirtschaftlich genutzte

Flächen in Deutschland sind zwischen den Jahren 2000 und 2013 um durchschnittlich

80 Prozent gestiegen. Grund hierfür sind laut Deutschem Institut für Wirtschaftsforschung

(DIW) vor allem die besseren Verdienstaussichten für Landwirte. Der Gewinn eines deutschen

Haupterwerbsbetriebs stieg demnach von 593 Euro pro Hektar in den Jahren 2001/2002 auf

etwa 839 Euro pro Hektar in den Jahren 2012/2013. Anzeichen für auf Spekulationen beru-

hende Preisblasen fanden die Forscher nicht. Laut DIW erschweren hohe Bodenpreise einer-

seits den Flächenerwerb für expandierende Betriebe, bieten jedoch gleichzeitig gute Sicher-

heiten zur Kreditaufnahme für Investitionen. Rund die Hälfte der deutschen Bodenfläche wird

für die landwirtschaftliche Produktion genutzt, jedoch schrumpfte dieser Anteil im Jahr 2013

pro Tag um etwa 80 Hektar. Gleichzeitig werden die landwirtschaftlichen Betriebe immer grö-

ßer: Wurden pro Betrieb im Jahr 1999 noch durchschnittlich etwa 40 Hektar bewirtschaftet,

waren es im Jahr 2013 bereits 59 Hektar.

(Quelle: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung)

2. Ausgaben für Kinder- und Jugendhilfe gestiegen. Der Bund sowie die Länder und ihre Ge-

meinden haben im Jahr 2013 insgesamt rund 35,5 Milliarden Euro für Kinder- und Jugendhil-

fe ausgegeben. Das sind rund zehn Prozent mehr als 2012. Nach Abzug der Einnahmen in

Höhe von etwa 2,7 Milliarden Euro - unter anderem aus Gebühren und Teilnahmebeiträgen -

wendete die öffentliche Hand netto rund 32,8 Milliarden Euro auf. Gegenüber 2012 entsprach

das ebenfalls einer Steigerung von rund zehn Prozent. Der größte Teil der Ausgaben

(65 Prozent) entfiel mit rund 23 Milliarden Euro auf die Kindertagesbetreuung. Das waren

13 Prozent mehr als 2012. Rund ein Viertel der Ausgaben - insgesamt mehr als 8,7 Milliarden

Euro - wendeten die öffentlichen Träger für Hilfen zur Erziehung auf. Davon entfielen etwa

4,7 Milliarden Euro auf die Unterbringung junger Menschen außerhalb des Elternhauses in

Vollzeitpflege, Heimerziehung oder anderer betreuter Wohnform. Knapp fünf Prozent der Ge-

samtausgaben (rund 1,7 Milliarden Euro) wurden in Maßnahmen und Einrichtungen der Ju-

gendarbeit investiert, zum Beispiel in außerschulische Jugendbildung, Kinder- und Jugender-



holung oder Jugendzentren.

(Quelle: Statistisches Bundesamt)

Weitere Termine finden Sie auf meiner Internetseite unter:

www.maria-michalk.de
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